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 Zeven, 02.02.2026 

Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

Samtgemeinde Zeven 

Nr.  SG/435/2021-26 

Beratungsfolge Termin 

Samtgemeindeausschuss 11.03.2026 

Samtgemeinderat 16.03.2026 

 
 

TOP:  Förderung der Ansiedlung eines Kinderarztes im Zentrum für 
Familienmedizin Zeven 

 
Anlagen: / 

 
Sachverhalt/Begründung: 
Das Zentrum für Familienmedizin Zeven hat das bestehende Angebot zum 02.03.2026 um einen Kinder-
arzt, Pädiatrische Praxis, in Zeven, Dr.-Otto-Straße 2, erweitert. Die Vorhabenträger haben hierzu sowohl 
einen Facharztsitz sowie einen Facharzt (perspektivisch zwei Fachärzte für Pädiatrie) akquiriert. In dem 
in Betrieb befindlichen Zentrum für Familienmedizin Zeven kann damit das Fachgebiet Kinder- und Ju-
gendmedizin fachärztlich sofort ergänzt werden. Das Zentrum für Familienmedizin Zeven wurde seiner-
zeit räumlich so konzipiert, dass die Ergänzung des Pädiatrischen Angebotes problemlos möglich wird. 
Nach wie vor hat für die Familien in unserer Region die Suche nach einem neuen Kinderarzt / Kinderärz-
tin in Zeven besondere Bedeutung. Zur Umnutzung des Zentrums für Familienmedizin Zeven, inkl. der 
Räumlichkeiten für die Pädiatrie, wurde die Immobilie des ehemaligen MLK für diese Zwecke entspre-
chend umgebaut. Die notwendigen Genehmigungen für diesen Praxisbetrieb liegen vor.   
 
Das Zentrum für Familienmedizin Zeven beantragt zugleich mit Datum vom 19.11.2025 eine Förderung 
zur Er- und Einrichtung dieser ergänzenden Praxis. Die Vorhabenträger haben darüber hinaus Nachwei-
se vorgelegt, aus denen die Kosten für den notwendigen Umbauten der Immobile in der Dr. Otto-Straße 
2, sowie für Praxisausstattung, hervorgehen. 
 
Arztsitze:  
Das Zentrum für Familienmedizin Zeven (hier Pädiatrie) konnte einen Sitz im Laufe des Jahres 2026 ak-
quirieren. Dies erfolgte in Hinblick auf die Ergänzung dieses Praxisteils hier in Zeven. Insoweit liegt die 
Zuteilung der KVN vor. Die fachärztliche Besetzung kann über ausgebildete Fachärzte, - testiert durch die 
Ärztekammer Niedersachsen-, in Zeven sichergestellt werden. Herr Dr. Bernhard Hinrichs (Facharzt für 
Kinderheilkunde) sowie künftig Frau Alina Trupp-Bethke praktizieren in Zeven. 
 
Förderung:  
Der Rat der Samtgemeinde Zeven hat am 20. Dezember 2022 eine Summe von 200.000 Euro in den 
Haushalt für das Jahr 2023 eingestellt, um daraus eine Förderung für die Ansiedlung von Fachärzten 
(insbesondere Kinderärzte) im Samtgemeindebereich zu ermöglichen. Diese Haushaltsmittel aus dem 
Jahr 2023 konnten mit Haushaltsresten desselben Jahres und des Folgejahres 2024 aus dem Budget der 
Wirtschaftsförderung auf insgesamt 208.000 Euro erhöht werden. 
 
Vorhabenträger:  
Das Zentrum für Familienmedizin Zeven hat Kosten in Höhe von gut 112.000 € (EDV, Ausstattung sowie 
Baukosten). Für die Kinderarztpraxis werden noch weitere Ausstattungsgegenstände benötigt. Im Rah-
men dieses Vorhabens und vor dem Hintergrund der seinerzeitigen Beschlüsse der Samtgemeinde sollte 
diese Praxis ebenso mit 100.000 € gefördert werden. Die Zweckbindung der Förderung soll auf zehn Jah-
re festgesetzt werden. Sollte der Praxisbetrieb oder der Praxisteilbetrieb Kinder- und Jugendheilkunde 
vorzeitig eingestellt werden, so ist die Förderung anteilig gemäß der noch offenen Restlaufzeit an die 
Samtgemeinde Zeven zurück zu erstatten. 
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In dem Bewilligungsbescheid sollen somit die Auflagen: 
- Nachweis der vorhandenen Baugenehmigung zum Praxisbetrieb 
- Nachweis der Kassenärztlichen Zulassung 
- Nachweis der Fachärztlichen Zulassung durch die Ärztekammer Niedersachsen 
- Nachweis der Investitionskosten/Praxisausstattung durch qualifizierte Belege 
- Festsetzung einer Zweckbindung der Förderung für den Betrieb einer Kinderärztlichen Praxis auf 10 
Jahre, mit anteiliger Rückerstattungsauflage bei vorzeitiger Schließung der Zevener Praxis 
- einen Haftungsausschluss zu Gunsten der Samtgemeinde Zeven, wenn die Vorhabenträger weitere 
Fördermittel akquiriert im Sinne des Kumulationsverbots von Fördermitteln 
- Hinweis auf die Förderung durch die Samtgemeinde Zeven im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit  
 
enthalten sein.  
Darüber hinaus soll der Beschlussvorschlag des Samtgemeindeausschusses beinhalten, dass ein vorzei-
tiger Maßnahmenbeginn gebilligt wird.      
 
 
Finanzielle Auswirkung: 
Im Budget 57100 stehen entsprechende Haushaltsmittel aus den Jahren 2023 und 2024 zur Verfügung. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat der Samtgemeinde Zeven beschließt das Zentrum für Familienmedizin Zeven unter den zuvor 
genannten Auflagen, zur Errichtung einer Pädiatrischen Praxis, Dr.-Otto-Straße 2 in Zeven, mit 100.000 € 
zu fördern und billigt zugleich den vorzeitigen Maßnahmenbeginn. Die Förderung beinhaltet die Ausstat-
tung der Praxis, sowie anteilige Bau- und EDV-Kosten.          
 

 
 

Federführend  Mitzeichnend  Einverstanden 
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